
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 12 (1896)

Heft: 4

Rubrik: Schweizerischer Gewerbeverein

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


' für <
bte fdjtttetger.

SMeiflerfihaft
aller

§ßtibuier!e
uttb

©esucrße,
bereit

gnmmpn ttttb
Üfereitte.

iHa^' c)

ftenhlifthe glätter für î>te Perßjlatt
mit befonberer SBeriidfteöttguitg ber

$unft int
fetctuSgegebett unter STritttnrfung fdjöteigerifdjer

Shtnftljattbtoerfer uttb S£ed)tttfer
»ott i>ßüer §etttt-§olbi«gljmtf£it.

irgßH für îrit ßfjrjiellfn inMIWiimf« k» jdjrofij. ÄfWfrlrmrefaß.
DffigieHeS unb »bligatorifdjeS Crgatt beê atogauifcfjen ©djntieöe« ttttb ä&agnerraeifterbercWS.

Qsrfdjeittt je ©amStagS ttttb foftet per Quartal gr. 1. 80, per 3>aljr gr. 7. 20.
Snferate 20 (ft$. per lfpaltige, SfSetitgeile, bei größeren Aufträgen

:,'.entfprf'.i^abett: fftà&att. ;

3«*id), tat 18. 3tyrU 1896.

< 5«r 8e(ïe Jltjf iff jebergeif
§P|ll|JPJjl|HUJJJ |»es gftenfrfjen etg'tte gSäpgßeif.

herrfdjen nod^ SJÎeinungSbifferengen,. betreffenb Welver eine

Serftänbigung leicßt tnöglicf) fein bürfte.
©ehr begrüfet würbe, baß feitert§ beS ©djmeig. ©enterbe«'

bereinS ben fftebaltpren ber gewerblidjen g-ad&breffe einmal,
©elegenheit geboten werben fei, fi<h perfönlid) lennen gu
lernen unb über bie gemeinfamen $iele ber fdjweig. ©enterbe«

politil fidj auSgufbredjen. ©8 würbe lebhaft gewünfdjt, bafe;

lünftig bie gewerblidjen fÇaebseitungen mehr güljlung unter
einanber behalten ltnb in regelmäßigen Saufdjberlehr treten
mödjteu. Sie Honfereng hat einen feljr befriebigenben 23er«

lauf genommen unb es ift p hoffen, baß fte gute fjrüdjte
bringen werbe.

$erfiatt&3toefett.
©djweigerifdjer §ol|arheiterberbanb. 3n feinem Kongreß

befdjloß biefer SSerbanb, bon ber Verausgabe eine? Organ8
für bie Volgarbeiter abpfehen, fidj bagegen bem Slntrag ber

©djreinergemerlfdjaft Sürich, bie Strbetterfiimme in ein ©e«

WerlfdjaftSorgan umpwanbeln, angufdjtießen. Setreffenb bie

2Banbrer«Unterfiüßung würbe befdjloffen, eS fei biefelbe burc|
bie gentrallommiffion p regeln unb gleichmäßig auf bie
©eltionen nach Maßgabe ber 2JtitgIiebergahl unb ben Quartals«
berichten p berteilen, ©ämtliche ©eltionen beS fdjweigerifdjen
VolgarbeiteroerbanbeS gehören bem fdjweigerifthen ©emerl«
fdjaftSbunbe an.

^rbetierbetoegung. Sie SB a 8 1er Simmer gefeit en
haben in einer ftarl befudjlen SSerfammlung befdjloffen, an
ihrer fjorberung eines Sfîinimallohneé bon $r. 5 feftgnljalten.

S|mfijerifi(jfr ftrotrktrmin.

(Qffig. SKitteiluttg be§ ©eïretariateS
»om 14. Slpril i896.)

SäerufSaenoffenf (haften.
Sie. bom ©entraloorftanb ein«

gefeßte ©ublommiffion betreff,
©tbgen. ©ewerbegefeßgebung hat

am 14. Slftril in Zürich unter 23orfifc be§ §rn. 23ooS«Segber
baS weitere 23orgeIjen in ©adjen ber fßoftnlate ©djeibegger
betreffenb SerufSgenoffenfdjafien beljanbelt. SlHgemein War
man einberftanben, baß eS bor aüem ber Slufflärung in 2Bort
unb ©thrift bebürfe. Senn bie bis jefct geltenb gemaihten
©rünbe ber Qppoftiion beweifen nur, baß über bie Softulate
noch mandjerlei unriihtige SSorfteHnngen ober Sfttßberfiänbniffe
obwalten. Sie Sommiffion ift ferner einftimmig ber SUnfidjt,
baß eine boHlommenere ©inigung unter ben ©ewerbetreibenben
felbft angeftrebt werben muffe, bebor au eine mirïfame Slftion
bei SSehörben unb Soll gu beulen fei.

Slnfdjließenb an biefe ©ifcung ber ©nblommiffion hatten
fidj auf ergangene ©inlabung 8 fftebaltoren gewerb«
l t dj e r Sfadjgettungen (2 waren enlfdjulbtgt) gn einer
$onfereng eingefnnben. Stud) hier herrfchte bottftänbige lieber«
einfiimmung über bie Sotwenbigleit einer inteufiberen ©r«
läuterung ber Softulate betreffenb Serufggenoffenfdjaften, mit
Weidjen fleh bie anwefenben fftebaltoren in ben §auptjtnnlten.
ttïingijtieH einberftanben erllärten. 3n untergeorbneten fragen

für -<

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Uereine.

îê" c)

Praktische Mütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Knast im Handwerk.
»erausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Waiter Kenn-HsMnghanse«.

Vrgkn M die oWà Mdliksttoue« des schwch. Gmerbeverà.
OMielles und obligatorisches Organ des Aârgaiìischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate M Cts. Per Ispaltigx Petitzeile, bet größeren Aufträgen

^ entsprtHàdM àbatt. '

Zürich, den 18. April 18S«.

Wnââsnrnà » I«r beste Arzt ist jederzeit
WviMNZplNWDes Menschen eig'ne Mäßigkeit.

herrschen noch Meinungsdifferenzen, betreffend welcher eine

Verständigung leicht möglich sein dürste.
Sehr begrüßt wurde, daß seitens des Schweiz. Gewerbe-

Vereins den Redaktyren der gewerblichen Fachpresse einmal
Gelegenheit geboten worden sei, sich persönlich kennen zu
lernen und über die gemeinsamen Ziele der schweiz. Gewerbe-
Politik sich «uszusprechen. Es wurde, lebhaft gewünscht, daß
künftig die gewerblichen Fachzeitungen mehr Fühlung unter
einander behalten und in regelmäßigen Tauschverkehr treten
möchten. Die Konferenz hat einen sehr befriedigenden Ver-
lauf genommen und es ist zu hoffen, daß sie gute Früchte
bringen werde.

Verbandswesen.
Schweizerischer Holzarbeiterverband. In seinem Kongreß

beschloß dieser Verband, von der Herausgabe eines Organs
für die Holzarbeiter abzusehen, sich dagegen dem Antrag der

Schreinergewerkschaft Zürich, die Arbeiterstimme in ein Ge-
Werkschaftsorgan umzuwandeln, anzuschließen. Betreffend die

Wandrer-Unterstützung wurde beschlossen, es sei dieselbe durch
die Zentralkommisston zu regeln und gleichmäßig auf die
Sektionen nach Maßgabe der Mitgliederzahl und den Quartals-
berichten zu verteilen. Sämtliche Sektionen des schweizerischen
Holzarbeiterverbandes gehören dem schweizerischen Gewerk-
schaftsbunde an.

Arbeiterbewegung. Die Basler Zimmer gesellen
haben in einer stark besuchten Versammlung beschlossen, an
ihrer Forderung eines Minimallohnes von Fr. 5 festzuhalten.

Schweizerischer Gewerdeoerein.

(Offiz. Mitteilung des Sekretariates
vom 14. April r89S.)

Berufsgenossenschaften.
Die vom Centralvorstand ein-
gesetzte Subkommisston betreff.
Eidgen. Gewerbegesetzgebung hat

am 14. April in Zürich unter Vorsitz des Hrn. Boos-Jegher
das weitere Vorgehen in Sachen der Postulate Scheidegger
betreffend Berufsgenossenschaften behandelt. Allgemein war
man einverstanden, daß es vor allem der Aufklärung in Wort
und Schrift bedürfe. Denn die bis jetzt geltend gemachten
Gründe der Opposition beweisen nur, daß über die Postulate
noch mancherlei unrichtige Vorstellungen oder Mißverständnisse
obwalten. Die Kommission ist ferner einstimmig der Ansicht,
daß eine vollkommenere Einigung unter den Gewerbetreibenden
selbst angestrebt werden müsse, bevor an eine wirksame Aktion
bei Behörden und Volk zu denken sei.

Anschließend an diese Sitzung der Subkommisston hatten
sich auf ergangene Einladung 8 Redaktoren gewerb-
ltcher Fachzeitungen (2 waren entschuldigt) zu einer
Konferenz eingefunden. Auch hier herrschte vollständige Ueber-
einstimmung über die Notwendigkeit einer intensiveren Er-
läuterung der Postulate betreffend Berufsgenossenschaften, mit
welchen sich die anwesenden Redaktoren in den Hauptpunkten,
prinzipiell einverstanden erklärten. In untergeordneten Fragen
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